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RS OGH 1971/5/11 4Ob555/71
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 11.05.1971

Norm

WEG 1948 §1

WEG 1975 §1

Rechtssatz

Die Begründung von Wohnungseigentum setzt Miteigentum an der Liegenschaft voraus, kann also auch bei

Vorhandensein zweier Hälfteeigentümer bestehen. Eine bestimmte Größe der Wohnungen wird nicht gefordert.
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